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5. beschlilifJt. den Neunten Kongreß vom 29. April bis tlIteIi des Prograinms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
10. Mai 1995 in Kairo abzuhalten und zwei Thge davon fiIr der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege; 
Vorauskoosultationeo vorzusehen; 

6. gibt der Hofftumg Ausdruck, daß der Neunte Kongreß 
maßgeblich zur Lösung von Problemen im Zusammenltang mit 
der Verbrecheosverhlltuog und Stnd'rechtspflege beitragen 
wird; 

7. ersucht den GeneralsekretJir. sicherzustellen, daß die 
fachlichen und otglIDisatorischen Vorkebrungen fiIr den Neun
ten Koogreß ausreichen, WH den Ert'oJg des Kongresses zu ge
währleisten. und bierfiIr die erforderlichen Mittel bereit
zustellen, auf der Grundlage einer Darstellung der finanziellen 
Auswirkungen der Resolution 1994/19 des WIrtllCbafts- und 
Sozia1rats und dieser Resolution; 

8. bittet die Regierungen erneut. sich aktiv an den 
Vorbereitungen fiIr den Neunten Kongreß zu beteiligen, 
insbesondere durch die Vorlage von nationalen Positions
papieren zu den verschiedenen Thgesordnungspunkteo. 
gegebenenfalls durch die Schaffung von nationalen Komitees 
und KoordinierungssteJlen. die Förderung von Beiliigeo aus 
dem Hochschulbereich und seitens der in Betracht 1mmmeoden 
wissenschaftlichen Institutionen und die Thilnahme von 
nationalen Kollespoodenten auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltuog und Strafrechtspflege an dem Kongreß; 

9. fordert die Sonderorganisationen, die interessierten 
Organe der Vereinten Nationen, die regionalen Instimte und 
andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen 
aIif, sich aktiv am Neunten Kongreß zu beteiligen und na
tionalen, regionalen und internationalen Maßnahmen zur 
Verbrecheosverhlltuog und qualitativen Verbesserung der 
Rechtspflege die erforderliche Aufmerksamkeit und Prioritllt 
zu schenken; 

10. beschUeßt. daß das Thema des Neunten Kongresses 
"Weniger Verbrechen, mehr Gerechtigkeit Sicherheit fiIr alle" 
lauten wird; 

11. ersucht den GeoeraIsekretIl. den Entwicklungsländern 
eine umfassendere Teilnahme ZU ermöglichen, indem im 
Einklang mit Ziffer 13 c) der Resolution 1993/32 des 
Wirtschafts.. und Sozia1rats im Rahmen der zur Verfllgung 
stehenden Mittel die erforderlichen Mittel fiIr die Reisekosten 
und die Aufeothaltsverglltungen von Delegationen aus den am 
wenigsten entwickelten LIIndern· bereitgestellt werden und 
indem die Mllglichkeit sondiert wird, zu diesero Zweck 
Beiträge aus allen verfIIgbaren Quellen zu erhalten, so auch 
von seiten staatlicher. zwischenstaatlicher und in Betracht 
kommender nichtstaatlicher Organisationen; 

12. ersucht den GeneralsekretJir aqßerdem, im Einklang 
mit Ziffer 13 J) der Resolution 1993/32 des WIrtIICbafts- und 
Sozia1rats zwanzig sachverständige Berater auf Kosten der 
Vereinten Nationen zur Thilnabme an dem Neunten Kongreß 
einzuladen; 

13. fordert den Neunten Kongreß aIif, konkrete Empfeh
lungen ZU der Frage auszuarbeiten, wie die Wirksamkeit der 
TlIIigkeiten und Mechanismen der Vereinten Nationen auf dem 
Gehiet der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege 
verbessert werden könnte, unter BerOcksichtigung der von den 
regiona1eo Vorbereitnngstreen unterbreiteten Empfehlungen 
und unter besonderer Berllcksichtigung der operativen Aktivi-

14. ersucht die Kommission fiIr Verbrechensverhlltuog 
und Strafrechtspfleg auf ihrer vierten Thgung den Schlußfol
gerungen und Empfehlungen des Neunten Kongresses vorran
gige Aufmerksamkeit zu schenken, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung lIber den 
Wirtschafts- und SoziaJrat geeignete Aoschlußmaßnahmen zu 
empfehlen; 

15. beschließt. sich auf ihrer fflnfzigsten Thgung mit 
dieser Frage zu befassen. 

94.P~ 
23. Dezember 1994 

4911S8. StlIrImng des Programms der VereInten NatiODell 
auf dem Gebiet der Verbm:hensverhiItuDg und 
Strafreehtspfleg IDsbesondere seiner Kapazltlt 
auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit 

Die Generalverstllll11lb.uzg. 

In Anerkennung der unmittelbaren Wichtigkeit der Ver
brechensverhOtung und Strafrechtspflege fiIr eine nachhaltige 
Entwicklnng. Stabilitllt, Sicherheit und die Verbesserung der 
Lebensqnalitllt, 

Ube17/Jugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der 
Bekllmpfung der Krimina1itllt, SO auch von mit Drogen 
zusammenhllngenden Verbrechen wie Thmni:smus. un
erlaubtem Waff'enhsndel und Geldwäsche. und eingedenk der 
Rolle, welche sowohl die Vereinten Nationen als auch die 
Regiona1OJg8Di.sationen in dieser Hinsicht spielen könoten, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verbrecheosverhg und Stmfrechtspflege. insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itlit, eine effizientere und 
wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechtspflege. die 
Achtung vor den Menschenrechten und die Förderung eines 
Höchstmaßes an Fnirneß. MeoschIichkeit und pflichtgemäßem 
Verbalten betrifit, 

In Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer 
Aosweitung der Aktivitllteo auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit, WH den Ländern, insbesondere den 
Entwicklungs- und Umbruchlllndem, bei ihren BemOhungen 
behilflich zu sein, die Leitlinien der Vereinten Nationen in die 
Praxis .UDZI.sctmQ, so auch was die Ausbildung und die 
Verbesserung der natinna1en Kapazitllteo betrifft, 

betonend. daß es dringend notwendig ist, die regionale, 
interregionale und internationale Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Aktivitllteo zur Bekl!mpfung der Krimina1i
tlIt unter ihren vielgestaltigen Aspekten zu verbessern, 

feststellend, daß die Arbeitslast der Sekretariats-Unter
abteilung Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege ständig 
Zllnimmt und daß beträchtliche Hindernisse ihr es aufgrund des 
Fehleos einer angemessenen institutionellen Kapazitllt un
möglich machen, ihre Prograuunaktivitllteo in vollem Umfang 
und wirksam durchzufllhren. 

In der tJberzeugll1lg. daß die Unterabteilung Verbrechens
verhlltuog und Strsfrechtspflege nur dann wirksam sein kann, 
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wenn sie mit Mitteln ausgestattet wird, die ihren Erforder
nissen entsprechen und es ihr gestatten, ihren Auftrag zu 
erfDllen und der wachsenden Nachfrage der Mitgliedstaaten 
nach ihren Diensten rechtzeitig und wirksam nachzukommen, 

unter Hinweis auf die Resolution 1986111 des WIrISchafts.. 
und SoziaIrats vom 21. Mai 1986, in der der Rat den Ge
nera1sekretllr ersqcht bat, die bestehende Struktur und die 
Leitnngsebene der Unterabteilung Verbrechensverhi1tnng und 
Straftechtspflege kritisch zu untersuchen, mit dem Ziel, ihre 
Kapazität und ihren Status entspiechend ihrer Verantwortnng 
zu stärken, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 461152 vom 
18. Dezember 1991 ilber die Schaffung eines wirksamen 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspf1ege, in der sie die 
Grundsatzerk1lirung und das Aktionsprogramm in der Anlage 
zu der genannten Resolution gebilligt bat, worin dem Ge
nera1sekretllr empfohlen wurde, die Unterabteilung Ver
brechensverhi1tnng und Strafrechtspfle so bald wie möglich 
in den Rang einer Ahteilung zu erheben, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/103 vom 
20. Dezember 1993, in der sie den Genera1sekretii emeut 
ersucht bat, das Programm der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege zu 
stIlrken und die UnterabteiIung Verbrechensverhiltung und 
Strafrechtspflege dringend in den Rang einer Abteilung zu 
erheben, 

unter Hinweis auf ihre f'inschlägigen Resolutionen und die 
BeschlUsse des Wirtschafts.. und Soz.iaIrats, in denen den 
Aktivitäten des Programms der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverh6tung und Strafrechtspf1ege hohe 
Priorität eingerliumt und darum ersucht wurde, dem Programm 
einen angemessenen Anteil der Gesamtmittel der Vereinten 
Nationen zuzuweisen, 

besorgt darüber, daß trotz der wiederholten Aufforderun
gen der Generalversammlung und des WIrISchafts.. und So
ziaIrats, die Unterabteilung Verbrechensverhiltung und Straf
rechtspflege in den Rang einer Abteilung zu erheben, keine 
Maßnahmen ergriffen worden sind, um die Vemammlungs
resolutionen 461152, 47/91 vom 16. Dezember 1992 und 
481103 und die Ratsresolutionen 1992/22 vom 30. Juli 1992, 
1993/31 und 1993134 vom 27. Juli 1993 und 1994/16 vom 
25. Juli 1994 umzusetzen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralsekretII 
ilber die bei der DurchfiIlmmg der Resolationen 461152, 47/91 
und 48/103 der Generalvemammlung erzielten Fortschtitte52

, 

1. beg. mit Genugtuung die Resolution 1994/16 des 
WIrISchafts.. und Sozia1rats mit· dem Titel ·Stllrkung des 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege"; 

2. erkllJrt erneut, wie wichtig das Programm der Ver
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhötung 
und Strafrechtspflege ist und welche entscheidende Rolle es 
bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhötung und Strafrechtspflege 
spielt, indem es auf die BedOrfnisse der internationalen 
Gemeinschaft angesichts der innerstaatlichen wie auch der 
grenzIIberschre Krimina1itlIt eingeht und den Mitglied-

staaten dabei bebilflich ist, ihre Ziele in bezog auf die Ver
brechensverhiltung innerhalb der Staaten und zwischen den 
Staaten zu erreichen und die Maßna1unen zur Verbrechens
bekämpfung zu verbessern; 

3. bekrlJjligtflllllenlem den Vorrang, der dem Programm 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege im EinlcJang mit ihren 
Resolutionen 461152, 47/91 und 48/103 zusteht, sowie die 
Notwendigkeit. dem Programm einen angemessenen Anteil der 
den Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden Mittel 
zuzuweisen; 

4. ersucht den Generalsekretli ihre Resolutionen 
461152, 47/91 und 48/103 sowie die Resolutionen des 
Wirtschafts.. und Sozia1rats 1992122, 1993/31, 1993134 und 
1994/16 dringend nmzusetzen, indem dem Programm der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhi1tnng 
und Strafrechtspf1ege entsptechend dem hohen Vorrang, der 
dem Programm beigemessen wird, ausreichende Mittel fQr die 
vollslllndige Brföllung seiner Mandste zur Verfügung gestellt 
werden; 

5. erkennt an, daß die operativen Aktivitäten und die 
technische Hilfe unter den Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhiltung und Strafrechts
pflege auch weiterhin vorrangige Aufmerksamkeit erhalten 
sollten; 

6. ersucht den Generalsekretllr, angemessene Mittel fQr 
den Autbau und den Unterhalt der inatitutioitellen Kapazität 
des Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhi1tnng und Strafrechtspflege bereitzustellen, 
damit das Programm dem Ersuchen der Mitgliedstasteu um 
Hilfe auf dem Gebiet der Verbrechensverhiltung und Straf· 
rechtspf1ege nachkommen kann, erforderlichenfalls durcb die 
Umschichtung von Mitteln; 

7. wiederholt ihr Ersuchen an den Generalsekretllr, die 
Sektetariats-UnterabteiIung Verbrechensverh6tung und 
Strafrechtspfleg im EinlcJang mit den Resolutionen 461152, 
47/91 und 48/103 und unter voller Berücksichtigung der 
Züli!m 2 und 11 der Resolution 1994/16 des WJrtschafts.. und 
Sozia1ratsin den Rang einer Abteilung zu erheben; 

8. beg. die Ernennung von zwei interregionalen 
Beratern fQr Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege; 

9. foniert die Staaten und die Finanzierungsorganisatio
nen auf, beträchtliche finanzielle Beiträge zu den operativen 
Aktivitäten fQr Verhtechensverhütung und Strafrechtspfle zu 
1eisten, und ermutigt alle Staaten, zu diesem Zweck freiwillige 
Beitrllge an den 'Il:euhandfonds der Vereinten Nationen fQr 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspf1ege zu entrichten, 
und dabei auch die Aktivitäten zu berücksichtigen, die zut 
Umsetzung der Politischen Erk1lirung und des Weltaktions
plans von Neapel gegen die grenzlIberschreitende organisierte 
Kriminalität" notwendig sind; 

10. ersucht den Genera1sekretii, nach Bedarf die Er· 
greifung von gemeinsamen Initiativen und die gemeinsame 
Ausarbeitung und Durchfllbrung von technischen Hilfe· 
projekten ZU erleichtern, die den EntwicklungsIlIndem und den 

" Sielle N49n48, Anhang, AbscImitt L A 
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Umbruchllindern zugute kommen, unter Einbeziehung vom 16. Dezember 1992 und 48fl03 vom 20. Dezember 1993 
interessierter GeberIänder und Finanzierungsorganisatonen, sowie die Resolutionen des Wirtschafts.. und SoziaJrats 
insbesondere des Entwicklungsprogramms der Vereinten 1992/22 und 1992123 vom 30. Juli 1992 und 1993129 und 
Nationen und der Weltbank, mit dem Ziel, als wesentlichen 1993130 vom 'J:l. Juli 1993 und Kenntnis nehmend von den 
Teil der Entwicklungsanstrengungen wirksame StrafrechIs- Ratsresolutionen 1994/12 und 1994/13 vom 25. Juli 1994, 
pfIegesysteme aufzubauen und zu unteIbalten; 

11. eraucht den Genera1sekretlI ar4Jerdem, die Zusam
menarbeit zwischen der UnlenlbteiIung Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege und dem Programm der Vereinten 
Nationen fIIr die internationale DrogenbeklImpfung zu ver
stArken; 

12. eraucht den Generalsekretärfemer, aIlo erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission fIIr Ver
brechensverhlltung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
richtliniengebende Organ auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltung und Strafrechtspflege bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ZU unterstützen und fIIr die entsprechende Koordi
nierung aller einschiligigen Aktivitllten auf diesem Gebiet zu 
sorgen, insbesondere mit der Menschemechtskommission und 
der Snchtstoffkommission; 

13. begrtUJt die Beitrllge, die das Programm geleistet bat, 
indem es im Einklang mit der Resolution 1992/22 des 
Wirtschafts- und SoziaJrats den Stanten auf Ersnchen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhlltung und Strafrechtspflege 
behilflich war, SO auch aufgrund von Ersnchen, die auf dem 
Weg iIber Friedenssicherongseinslitze der Vereinten Nationen 
eingegnngen sind, und ersucht den Generalsekretlir, auch 
weiterhin Grundkmse über die Nonnen und Richtlinien der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege auszuarbeiten, die erforderlichenfalls zur 
Ausbildung von Personal fIIr Friedenssicherongs- und Not
bilfeeins!!tze sowie auf Ersuchen der Mitgliedstaaten fIIr deren 
einzelslaatJiche Facbkrilfte verwendet werden könnten, wie in 
Ratsresolution 1993134 gefordert; 

14. eraucht den Generalsekretär, der Genemiversammbmg 
auf ihrer flinfzigsten 'Thgung einen Sachstandsbericht über die 
DnrchfDhrung dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsttvmg 
23. Dezember 1994 

4'/15'. Politisehe Erklllruug und Weitaktionsplan von 
Neapel gegen die grenziiberschre organlsleroo 
te KrlmInaIltIit 

Die GeneralverstJllll1l1ung, 

beunruhigt über den raschen Anstieg und die geograpbi
sche Ausbreitung der organisierten Krimina1ität in ihren 
verschiedenen Formen, auf nationaler wie auch auf interna
t1ona1er Ebene, wodurch der Entwicklungsprozeß untergraben, 
die LebensqualitlIt beeintrilchtigt und die Menschenrechte und 
Grandfreiheiten bedroht werden, 

In der Erkenntnis. dnß die wachsende Bedrohung, die von 
der organlsierten Kriminalität aufgrund ihres äußerst destabili
sierenden und kornnnpierenden Einflusses auf grundlegende 
soziale, wirtschaftliche und politische Institutionen ausgeht, 
eine Herausforderung darstellt, die eine vermehrte und wirk
samere internationale Zusammenarbeit erfordert, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44rll vom 8. Dezem
ber 1~9, 45/121 und 451123 vom 14. Dezember 1990,47M1 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 461152, in 
der sie die GrundsatzerkIIi und das Aktionsprogramm iIber 
die Schaffung eines wirksamen Programms der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverb1ltung und 
Strafrechtspflege in der An1age zu der genannten Resolution 
gebilligt bat, 

In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der Welt-Minister
konferenz iIber grenzIIherscbre organisierte Kriminalitllt, 
die vom 21. bis 23. November 1994 in Neapel (Itnlien) 
abgehalten wurde, 

sowie In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der vom 
18. bis 20. Juni 1994 in Courmayeur (Italien) abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über die Verhütung und Bekilmp
fung der Geldwllsche und der Verwendung der ErtrIige aus 
Straftaten: ein globaler AnsaIz, die von dem Internationalen 
wissenschaftlichen und fachlichen Beirat des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege und der Regierung Italiens unter der 
Scbirmherrschaf der SekreJariats-Unterahteilung Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege veranstaltet wurde, 

Kenntnis nehmend von den regionalen Initiativen auf 
diesem Gebiet, wie beispielsweise der von den LIIndem der 
Europäischen Union und den mitte1- und osteuroplIische 
Ländern abgehaltenen Konferenz iIber Drogen und organisierte 
Kriminalitllt, deren Ergebnisse in der Berliner Erk1lirung vom 
S. September 1994 festgehalten sind, dem vom 18. bis 
20. August 1994 in Gu4cimo (Costa Rica) abgehaltenen ff1nf
zehnten =::~n der zentralamerikanischen Präsidenten 
und dem • mmen des Sftdasiatischen Verbandes fIIr 
regionale Zusammenarbeit über Suchtstoffe und psychotrope 
Stoffe sowie der Erk1lirunS der im Oktober 1994 in Santiago 
abgehaltenen sech7ebnten Plenartagung der Interamerika
nischen Kommission der Organisation der amerikanischen 
Staaten zur BeklImpfung des Drogenmißbrauchs, 

In der Erkenntnis, daß die grenzüberschreitende 0rganisier
te Krimina1ität allen Lllndern große Sorge bereitet und eine 
konzertierte Antwort der internationalen Gemeinschaft 
erfordert, 

betonend, dnß es notwendig ist, die internationale Zu
sammenarbeit auf allen Ebenen zu stArken und zu verbessern 
und die technische Zusammenarbeit zur UoterstfItzung der 
Staaten bei der BeklImpfung der grenzftberschreitenden 0rga
nisierten Kriminalität wirksamer ZU gestalten, 

1. dankt der Regierung Italiens fiIr die Ausrichtung der 
Welt-Ministerkonferenz iIber grenzIIherscbre organisiCl'
te KriminalitAt; 

2. nimmt mit Dank KenntnIs von den Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen der Konferenz'<; 




